
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Pascal Kober, Michael Theurer,
Jens Beeck, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/30025 –

Angebote der Jobcenter an Langzeitarbeitslose

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Wer arbeitslos ist und sich weiterbilden möchte, dem stehen seitens der Ar-
beitsagenturen und Jobcenter zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten zur 
Verfügung. Die Angebote reichen von kurzfristigen Maßnahmen wie z. B. ei-
nem Bewerbungstraining bis hin zu längerfristigen Maßnahmen zur berufli-
chen Weiterbildung. Die Bundesagentur für Arbeit führt an, dass berufliche 
Weiterbildungen das Erreichen der Ziele im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) unterstützt – nämlich die Integration in den Arbeitsmarkt, steigende 
Einkommen und damit den Wegfall der Hilfebedürftigkeit (vgl. https://www.a
rbeitsagentur.de/datei/dok_ba015544.pdf).

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestags-
drucksache 19/28245 zeigt jedoch, dass nur wenige Langzeitarbeitslose an be-
ruflichen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Im November 2020 waren 
es 13 546 Personen, im Vorjahresmonat 15 025 Personen. Bereits im Februar 
2021 stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen auf über eine Million an – mit 
weiterhin steigender Tendenz (vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studi
e/666216/umfrage/anzahl-der-langzeitarbeitslosen-pro-monat-in-deutschl
and/). Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, Langzeitarbeitslose 
durch passgenaue Maßnahmen beim Übergang in den Arbeitsmarkt zu unter-
stützen.

Die Fragenstellenden möchten sich mit dieser Kleinen Anfrage einen Über-
blick darüber verschaffen, wie viele Personen von den Arbeitsagenturen und 
Jobcentern Angebote für unterschiedliche arbeitsmarktpolitische Instrumente 
erhalten haben, wie sich dieser Personenkreis zusammensetzt und welche 
Auswirkungen möglicherweise die Corona-Pandemie hat.

 1. Wie viele Personen, die sich im SGB-II-Bezug befinden, erhalten nach 
Kenntnis der Bundesregierung von den Arbeitsagenturen und Jobcentern 
Angebote zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten?

a) Wie hoch ist jeweils der Anteil von Männern und Frauen?

b) Wie hoch ist jeweils der Anteil an Personen unter 26 Jahren, 26 bis 
35 Jahre, 36 bis 45 Jahre, 46 bis 55 Jahre, 56 Jahre und älter?
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c) Wie hoch ist jeweils der Anteil an Personen, die 58 Jahre und älter 
sind?

d) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die in einer Partner-Bedarfsge-
meinschaft mit minderjährigen Kindern leben?

e) Wie hoch ist der Anteil an Alleinerziehenden?

f) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die sich jeweils seit bis zu zwei 
Jahren, seit zwei bis vier Jahren, seit vier bis sechs Jahren und seit 
sechs Jahren oder länger im SGB-II-Bezug befinden?

g) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die über keine Berufsausbildung 
verfügen?

Die Fragen 1 bis 1g werden gemeinsam beantwortet.
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Die Angaben der 
Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit beziehen sich nicht auf die Anzahl 
der Angebote von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die den förderfähigen 
Personen gemacht werden, sondern berichten über die erfolgte Teilnahme an ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen.

 2. Wie viele Personen, die sich im SGB-II-Bezug befinden, nehmen nach 
Kenntnis der Bundesregierung die Angebote der Arbeitsagenturen und 
Jobcenter hinsichtlich arbeitsmarktpolitischer Instrumente an (bitte die 
monatliche Entwicklung seit 2018 sowie die absoluten und prozentualen 
Zahlen angeben)?

In der Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit liegen grundsätzlich hoch-
gerechnete Daten am aktuellen Rand vor (derzeit bis Mai 2021). Das Merkmal 
„vor Eintritt ELB“ wird allerdings nicht hochgerechnet, daher werden für die 
Beantwortung die endgültigen Daten verwendet, die aktuell bis Februar 2021 
verfügbar sind. Demnach gab es im Februar 2021 insgesamt 764 000 Teilneh-
mende an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, 384 000 von ihnen waren vor 
Eintritt in die Förderung erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB). Hierunter 
befanden sich 50 000 Personen in Maßnahmen zur Förderung der beruflichen 
Weiterbildung (FbW) und 137 000 Personen in Maßnahmen zur Aktivierung 
und beruflichen Eingliederung (MAbE). Dabei ist zu beachten, dass Personen 
gleichzeitig an mehreren Förderungen teilnehmen können. Der prozentuale An-
teil der Maßnahmeteilnehmenden an allen ELB betrug 8,9 Prozent (sogenannte 
ELB-orientierte arbeitsmarktnahe Aktivierungsquote AQ2a). Aufgrund der Dy-
namik mit ständigen Neuzugängen in und Abgängen aus Arbeitslosigkeit bzw. 
Hilfebedürftigkeit gibt es immer Personen, die nicht gefördert werden. Des 
Weiteren stellt die Aktivierungsquote den Stand der derzeitig aktivierten Perso-
nen dar: Diejenigen Personen, die innerhalb einer bestimmten vergangenen Pe-
riode bereits aktiviert wurden, sind darin nicht enthalten. Insoweit ist eine „in-
verse“ Interpretation von Aktivierungsquoten problematisch: aus einer Aktivi-
erungsquote in Höhe von z. B. 40 Prozent kann nicht geschlossen werden, dass 
60 Prozent der potentiell zu aktivierenden Personen (überhaupt) nicht gefördert 
werden oder wurden.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 1 im Anhang zu entnehmen.
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 3. Wie viele Personen, die sich im SGB-II-Bezug befinden, erhalten nach 
Kenntnis der Bunderegierung von den Arbeitsagenturen und Jobcentern 
Angebote hinsichtlich beruflicher Weiterbildungen (bitte die monatliche 
Entwicklung seit 2018 sowie die absoluten und prozentualen Zahlen an-
geben)?

a) Wie hoch ist jeweils der Anteil von Männern und Frauen?

b) Wie hoch ist jeweils der Anteil an Personen unter 26 Jahren, 26 bis 
35 Jahre, 36 bis 45 Jahre, 46 bis 55 Jahre, 56 Jahre und älter?

c) Wie hoch ist jeweils der Anteil an Personen, die 58 Jahre und älter 
sind?

d) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die in einer Partner-Bedarfsge-
meinschaft mit minderjährigen Kindern leben?

e) Wie hoch ist der Anteil an Alleinerziehenden?

f) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die sich jeweils seit bis zu zwei 
Jahren, seit zwei bis vier Jahren, seit vier bis sechs Jahren und seit 
sechs Jahren oder länger im SGB-II-Bezug befinden?

g) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die über keine Berufsausbildung 
verfügen?

Die Fragen 3 bis 3g werden gemeinsam beantwortet.
Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

 4. Wie viele Personen, die sich im SGB-II-Bezug befinden, nehmen nach 
Kenntnis der Bundesregierung die Angebote der Arbeitsagenturen und 
Jobcenter hinsichtlich beruflicher Weiterbildungen an (bitte die monatli-
che Entwicklung seit 2018 sowie die absoluten und prozentualen Zahlen 
angeben)?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

 5. Welche Konsequenzen hat es für Personen, die sich im SGB-II-Bezug 
befinden, nach Kenntnis der Bundesregierung, wenn sie Angebote der 
Arbeitsagenturen und Jobcenter hinsichtlich beruflicher Weiterbildungen 
nicht annehmen?

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie ohne 
wichtigen Grund trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren 
Kenntnis eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, 
abbrechen oder Anlass für den Abbruch gegeben haben. Sowohl der Nichtan-
tritt, der Abbruch als auch der Anlass für den Abbruch einer zumutbaren Maß-
nahme zur Eingliederung in Arbeit stellen eine Pflichtverletzung dar, die zu ei-
ner Leistungsminderung führen kann. Den Grundsatz des Förderns und For-
derns hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 5. No-
vember 2019 (Az: 1 BvL 7/16) bestätigt, jedoch strenge Anforderungen an die 
Verhältnismäßigkeit aufgestellt. Die Leistung darf daher nicht gemindert wer-
den, wenn dies im konkreten Einzelfall zu einer außergewöhnlichen Härte füh-
ren würde, die Leistungsminderung also insbesondere in der Gesamtbetrach-
tung untragbar erscheint bzw. es im konkreten Einzelfall unzumutbar erscheint, 
die Nichterfüllung mit Leistungsminderungen zu sanktionieren.
Aufgrund der pandemiebedingten Sondersituation sind die Jobcenter angewie-
sen zu überprüfen, ob die individuelle Teilnahme an einer Maßnahme unter Be-
rücksichtigung der besonderen Umstände im Kontext der Pandemie derzeit zu-
mutbar ist. Ebenso werden diese besonderen Aspekte bei eventuellen Pflicht-
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verletzungen im Rahmen der Anhörung ermittelt und bei der Prüfung von 
wichtigem Grund und/oder außergewöhnlicher Härte einbezogen.

 6. Welche beruflichen Weiterbildungen bieten nach Kenntnis der Bundes-
regierung die Arbeitsagenturen und Jobcenter Personen, die sich im 
SGB-II-Bezug befinden, an (bitte die zehn häufigsten Maßnahmen auf-
listen sowie die monatliche Entwicklung seit 2018 angeben)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor, s. Antwort zu Frage 
1.

 7. Wie erfolgt nach Kenntnis der Bundesregierung die Auswahl an Angebo-
ten der beruflichen Weiterbildung durch die Arbeitsagenturen und Job-
center?

Im Rahmen des Beratungsprozesses wird eine Potentialanalyse erstellt, auf de-
ren Grundlage Handlungsbedarfe und Handlungsstrategien abgeleitet werden. 
Die Handlungsstrategien beinhalten Empfehlungen, welche aktiven Förderleis-
tungen im Rahmen der jeweiligen Integrationsstrategie sinnvoll eingesetzt wer-
den können.

 8. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Bundesagentur für Arbeit, 
dass berufliche Weiterbildungen das Ziel, Langzeitarbeitslose in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren, unterstützen?

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass angesichts steigender und verän-
derter Qualifikationsanforderungen und Fachkräfteengpässe die Weiterbil-
dungsförderung eine wichtige arbeitsmarktpolitische Förderleistung ist, insbe-
sondere für arbeitslose und geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Mit einer Qualifizierung können Kenntnisse und Fertigkeiten erwor-
ben, erweitert oder an neue technische Entwicklungen angepasst werden. Der 
qualifikationsspezifische Strukturwandel verstärkt die Notwendigkeit der be-
ruflichen Ausbildung. Die Arbeitsmarktpolitik unterstützt mit der Weiterbil-
dungsförderung daher insbesondere auch das Nachholen eines Berufsabschlus-
ses und trägt damit maßgeblich zur Verbesserung von Beschäftigungschancen 
und zur Fachkräftesicherung bei.

 9. Was plant die Bundesregierung, um mehr Langzeitarbeitslose mit beruf-
lichen Weiterbildungsmaßnahmen zu fördern?

Die Arbeitsmarktpolitik enthält ein flexibles Förderangebot, mit dem die Agen-
turen für Arbeit und Jobcenter bereits nach geltendem Recht bei festgestellten 
Weiterbildungsbedarfen passgenaue Qualifizierungen fördern können. Dies gilt 
insbesondere für die abschluss-bezogene Weiterbildungsförderung für Perso-
nen, die noch über keinen Berufsabschluss verfügen. Die Fördermöglichkeiten 
schließen hierbei neben geringqualifizierten Arbeitslosen auch beschäftigte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss mit ein. Die Bundes-
regierung überprüft gleichwohl fortlaufend, ob und gegebenenfalls in welcher 
Weise gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht.
In der Grundsicherung für Arbeitsuchende stehen nicht selten multiple Vermitt-
lungshemmnisse einer beruflichen Weiterbildung im Wege, u. a. weil ELB bil-
dungsfern und lernentwöhnt sind. Die vorhandenen Fördermöglichkeiten wie 
z. B. Maßnahmen zum Erwerb von Grundkompetenzen, Teilqualifizierungen 
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und umschulungsbegleitende Hilfen können dabei helfen, diese Hürden zu 
überwinden. Zudem werden derzeit Module entwickelt, um diese Menschen 
mit niedrigschwelligen Maßnahmen zunächst an Weiterbildung bzw. Qualifi-
zierung heranzuführen.

10. Wie viele Personen, die sich im SGB-II-Bezug befinden, erhalten nach 
Kenntnis der Bunderegierung von den Arbeitsagenturen und Jobcentern 
Angebote hinsichtlich Maßnahmen zur Aktivierung und beruflicher Ein-
gliederung (bitte die monatliche Entwicklung seit 2018 sowie die absolu-
ten und prozentualen Zahlen angeben)?

a) Wie hoch ist jeweils der Anteil von Männern und Frauen?

b) Wie hoch ist jeweils der Anteil an Personen unter 26 Jahren, 26 bis 
35 Jahre, 36 bis 45 Jahre, 46 bis 55 Jahre, 56 Jahre und älter?

c) Wie hoch ist jeweils der Anteil an Personen, die 58 Jahre und älter 
sind?

d) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die in einer Partner-Bedarfsge-
meinschaft mit minderjährigen Kindern leben?

e) Wie hoch ist der Anteil an Alleinerziehenden?

f) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die sich jeweils seit bis zu zwei 
Jahren, seit zwei bis vier Jahren, seit vier bis sechs Jahren und seit 
sechs Jahren oder länger im SGB-II-Bezug befinden?

g) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die über keine Berufsausbildung 
verfügen?

Die Fragen 10 bis 10g werden gemeinsam beantwortet.
Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

11. Wie viele Personen, die sich im SGB-II-Bezug befinden, nehmen nach 
Kenntnis der Bundesregierung die Angebote der Arbeitsagenturen und 
Jobcenter hinsichtlich Maßnahmen zur Aktivierung und beruflicher Ein-
gliederung an (bitte die monatliche Entwicklung seit 2018 sowie die ab-
soluten und prozentualen Zahlen angeben)?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

12. Welche Konsequenzen hat es für Personen, die sich im SGB-II-Bezug 
befinden, nach Kenntnis der Bundesregierung, wenn sie Angebote der 
Arbeitsagenturen und Jobcenter hinsichtlich Maßnahmen zur Aktivie-
rung und beruflicher Eingliederung nicht annehmen?

Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen.

13. Welche Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bie-
ten nach Kenntnis der Bundesregierung die Arbeitsagenturen und Job-
center Personen, die sich im SGB-II-Bezug befinden, an (bitte die zehn 
häufigsten Maßnahmen auflisten sowie die monatliche Entwicklung seit 
2018 angeben)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
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14. Wie erfolgt nach Kenntnis der Bundesregierung die Auswahl an Angebo-
ten der Maßnahmen zur Aktivierung und beruflicher Eingliederung 
durch die Arbeitsagenturen und Jobcenter?

Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen.

15. Wie viele Personen, die sich im SGB-II-Bezug befinden, verfügen nach 
Kenntnis der Bundesregierung über keine Berufsausbildung (bitte die 
monatliche Entwicklung seit 2018 sowie die absoluten und prozentualen 
Zahlen angeben)?

a) Wie hoch ist jeweils der Anteil von Männern und Frauen?

b) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die jünger sind als 26 Jahre?

c) Wie hoch ist der Anteil an Personen, die in einer Partner-Bedarfsge-
meinschaft mit minderjährigen Kindern leben?

d) Wie hoch ist der Anteil an Alleinerziehenden?

Die Fragen 15 bis 15d werden gemeinsam beantwortet.
In der Grundsicherungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit liegen Informati-
onen zur Berufsausbildung von Leistungsbezieherinnen und -beziehern für die-
jenigen ELB vor, die arbeitsuchend oder arbeitslos sind. Im Februar 2021 (ak-
tuellste Daten) gab es 1 815 000 ELB ohne abgeschlossene Berufsausbildung. 
831 000 bzw. 45,8 Prozent waren Frauen, 239 000 bzw.13,2 Prozent jünger als 
26 Jahre, 526 000 bzw. 29,0 Prozent lebten in einer Partner-Bedarfsgemein-
schaft mit minderjährigen Kindern und 231 000 bzw. 12,7 Prozent in einer 
Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaft.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 2 im Anhang zu entnehmen.

16. Wie viele der in Frage 15 abgefragten Personen haben nach Kenntnis der 
Bundesregierung Angebote für Maßnahmen zur Berufswahl und Berufs-
ausbildung erhalten (bitte die monatliche Entwicklung seit 2018 sowie 
die absoluten und prozentualen Zahlen angeben)?

Wie viele dieser Personen haben die Angebote auch angenommen?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor, da die in Frage 15 
erfragten Personen nicht nach einer möglichen Teilnahme in einzelnen arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen differenziert werden können.

17. Aus welchen Gründen lehnen Personen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung Angebote zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten 
ab?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor, da die Gründe, aus 
denen Personen Angebote ablehnen, nicht systematisch erfasst werden.
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18. Findet eine systematische Erfassung der Ablehnungen mitsamt der Ab-
lehnungsgründen statt?

a) Wenn ja, welche Schlüsse zieht die Bundesregierung daraus?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 18 bis 18b werden gemeinsam beantwortet.
Die Gründe, warum eine Maßnahmeteilnahme abgelehnt wird, können vielfäl-
tig sein. Es können sich bereits aus dem Beratungsgespräch Gründe ergeben, 
die der Aufnahme einer Maßnahme entgegenstehen. Die Ablehnung kann auch 
im Rahmen der Zuweisung zu einem Maßnahmeangebot erfolgen, ebenso kann 
die Einlösung eines ausgegebenen Gutscheines für eine Maßnahmeteilnahme 
unterbleiben. Eine aussagekräftige Erfassung der unterschiedlichen Ableh-
nungsgründe ist damit nicht möglich.

19. Gibt es Unterschiede in den Ablehnungsgründen der unterschiedlichen 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente?

a) Wenn ja, welche sind dies (bitte jeweils für die einzelnen arbeits-
marktpolitischen Instrumente angeben)?

b) Wenn ja, wie erklärt sich die Bundesregierung diese Unterschiede?

c) Was unternimmt die Bundesregierung, um den Ablehnungsgründen 
entgegenzuwirken?

Die Fragen 19 bis 19c werden gemeinsam beantwortet.
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Es wird auf die 
Antworten zu den Fragen 17 und 18 verwiesen.

20. Wie schätzt die Bundesregierung den zukünftigen Bedarf der jeweiligen 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente ein?

Vor dem Hintergrund des Strukturwandels und der Digitalisierung wird die För-
derung der beruflichen Weiterbildung weiter an Bedeutung gewinnen. Berufli-
che Qualifizierung und Weiterbildung kann eine nachhaltigere Integration in 
Beschäftigung und langfristige Unabhängigkeit von staatlichen Leistungen er-
möglichen. Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen – insbesondere 
Langzeitarbeitslose aus dem Rechtskreis SGB II – müssen verstärkt an das Ler-
nen und die Teilnahme an geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen herangeführt 
werden. Damit wird der Förderbedarf für die ELB insgesamt steigen. Das den 
Jobcentern zur Verfügung stehende arbeitsmarktpolitische Instrumentenportfo-
lio bietet sehr ausdifferenzierte Möglichkeiten, um die individuellen Bedarfe 
von ELB in der Grundsicherung umfassend abzudecken.

21. Wie viele Angebote zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Instrumen-
ten erhalten nach Kenntnis der Bundesregierung Personen, die Leistun-
gen nach SGB II beziehen im Schnitt, bevor sie den Leistungsbezug für 
mehr als sechs Monate wieder verlassen?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
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22. Weshalb befinden sich Personen nach Kenntnis der Bundesregierung 
trotz wiederholter Angebote weiterhin im SGB-II-Bezug?

Die Gründe hierfür sind vielfältig und abhängig vom individuellem Förderbe-
darf. Bei Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen sind in der Regel 
mehrere, aufeinander aufbauende Fördermaßnahmen nötig, bevor eine Integra-
tion in den Arbeitsmarkt erreicht werden kann. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass eine erfolgreiche Integration in Beschäftigung, in Abhängigkeit von der 
Höhe des Einkommens und der Größe der Bedarfsgemeinschaft, nicht notwen-
digerweise mit einer Beendigung des SGB II-Leistungsbezugs einhergeht.

23. Sind der Bundesregierung Studien bekannt, welche die Wirkung von be-
ruflichen Weiterbildungsmaßnahmen auf die Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt untersuchen, und wenn ja, welche?

Eine Vielzahl von Studien untersucht die Wirkung von beruflichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Nahezu alle 
Studien werten administrative Personendaten aus. Die folgenden neueren Studi-
en werden exemplarisch genannt:
Bernhard (2016) untersucht langfristige Wirkungen einer Teilnahme an der För-
derung der beruflichen Weiterbildung (FbW) für unterschiedliche Gruppen von 
Arbeitslosengeld (ALG)-II-Beziehenden mit Daten von 2005 bis 2011. Kruppe 
und Lang (2015) untersuchen die Wirkungen von geförderten Weiterbildungen 
mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit Daten der Jahre 
2005 bis 2011. Dauth und Lang (2017) untersuchen die Wirkung von geförder-
ter Weiterbildung im Bereich der Altenpflege mit Daten von 2003 bis 2015. Za-
bel (2013) untersucht Wirkungen von FbW-Teilnahmen auf Aufnahmen versi-
cherungspflichtiger Beschäftigung für ALG-II-Bezieherinnen mit unterschiedli-
chen Familientypen mit Daten der Jahre 2005 bis 2008. Zabel und Kopf (2018) 
analysieren mit Daten der Jahre 2007 bis 2014 den Einfluss von FbW-
Teilnahmen von Eltern im SGB II auf den späteren Arbeitsmarkterfolg ihrer 
Kinder. Dengler (2019) untersucht Wirkungen von FbW-Teilnahmen auf Be-
schäftigung unterschiedlicher Qualität für Teilnehmende im SGB II mit Daten 
der Jahre 2005 bis 2010. Kasrin, Stockinger und Tübbicke (2021) analysieren 
unter anderem die Wirkung von FbW-Teilnahmen für eine Stichprobe von er-
werbsfähigen geflüchteten Männern im SGB II, die am 30. September 2016 ar-
beitslos waren und eine Aufenthaltserlaubnis aus Fluchtgründen besaßen. Wap-
ler, Wolf und Wolff (2018) untersuchen mit Quartalsdaten der Jobcenter der 
Jahre 2006 bis 2011 Wirkungen der regionalen Intensität der Förderung durch 
FbW.
Im Ergebnis bestätigen die Studien die positiven Wirkungen von beruflichen 
Weiterbildungen auf die Beschäftigungs- und Verdienstchancen der Teilnehm-
enden.

24. Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus diesen Studien?

Die Bundesregierung nutzt die verfügbaren Studien für eine evidenzbasierte 
Arbeitsmarktpolitik. In Deutschland entscheidet die Qualifikation maßgeblich 
über Arbeitsmarkt- und Beschäftigungschancen. Gering qualifizierte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und Langzeitarbeitslose haben trotz guter Be-
schäftigungsentwicklung Schwierigkeiten, eine nachhaltige berufliche Integra-
tion zu erreichen, auch wenn sich die Beschäftigungssituation für Helfer- und 
Hilfskräfte im Rahmen der guten Arbeitsmarktlage in den vergangenen Jahren 
ebenfalls insgesamt verbessert hat. Die Bundesregierung hat daher in den letz-
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ten Jahren die Rahmenbedingungen zur Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung im Rechtskreis des SGB II und SGB III weiter verbessert. Besonders rele-
vant sind das Gesetz zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versi-
cherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung (AWStG), in Kraft seit 
1. August 2016, sowie das Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung 
und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancen-
gesetz). Mit dem AWStG wurde der Zugang von gering Qualifizierten und 
Langzeitarbeitslosen zur abschlussbezogenen beruflichen Weiterbildung ver-
bessert. Neue Fördermöglichkeiten tragen dazu bei, dass Hemmnisse, die einer 
Weiterbildung im Weg stehen, abgebaut werden. Mit dem Arbeit-von-morgen-
Gesetz wurde im vergangenen Jahr ein Rechtsanspruch auf Förderung des 
Nachholens eines Berufsabschlusses für geringqualifizierte Arbeitslose oder 
beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Weiterbildungsförde-
rung aufgenommen.
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